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Stadt Detmold 
 

585 Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungs-

 planes 19-25 „Pferdewiese“ (ehem. 19-12 „Am 
 Heidenbach/ Küsterweg, 3. Änderung) 
 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Plangebiet:  Beidseits der Hiddeser Straße,  
   westlich der Bielefelder Straße,  
   östlich des Küsterweges  
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) i.V.m. § 3 (2) Baugesetzbuch 
(BauGB) bekannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadt-
entwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
03.09.2025 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Änderung des Plangebietes 
und den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit folgendem 
Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbeschluss und Plange-
bietsänderung): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 

I. das bisher als Änderung unter dem Namen – 19-12 
„Am Heidenbach/Küsterweg“, 3. Änderung – ge-
führte Verfahren nun mehr als Verfahren zur Neu-
aufstellung unter dem Namen – 19-25 „Pferde-
wiese“ – weiter fortzusetzen.  

II. die Änderung des mit Aufstellungsbeschluss vom 
31.08.2022 festgelegten Plangebietes für den 
 
Bebauungsplan 19-25 „Pferdewiese“ (ehem. 
19-12 „Am Heidenbach/ Küsterweg“, 3. Änderung) 

 Ortsteil:  Heidenoldendorf 
 Plangebiet:  Beidseits der Hiddeser Straße, 
    westlich der Bielefelder Straße, 
    östlich des Küsterweges 
  

III. gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des o.g. Bebau-
ungsplanes und diesen im Internet zu veröffentli-
chen. 

 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
 

06.10.2025 bis einschließlich 14.11.2025 
 
im Internet unter https://www.detmold.de/Beteiligung-Bau-
leitplanung veröffentlicht wird. 
 
Parallel hierzu liegt der Entwurf des o.g. Bebauungsplanes 
mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen als zusätzliches Infor-
mationsangebot im selben Zeitraum beim Fachbereich 6, 
Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-
Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 1. Etage, montags bis 
mittwochs von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 
07:00 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:00 
Uhr öffentlich aus. 
 
Neben dem Entwurf des Plans sind folgende Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar:  
 

- Begründung zum Bebauungsplan mit Umweltbe-
richt: 
 
 

 
Aussagen zu den Schutzgütern Mensch und seiner 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 
(Schallimmissionen mit Verkehrs- und Gewerbe-
lärm sowie Schadstoffimmissionen, Erholung), 
Tiere,  Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser (Grund-
wasser und Oberflächengewässer), Klima und Luft, 
Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter (Bau-/ 
Bodendenkmalschutz), Biologische Vielfalt  sowie 
deren Wechselwirkungen; Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verhinderung, Verringerung und Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswirkungen; natur-
schutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu Säugetieren 
inkl. Fledermäusen, Vogelarten, Amphibienarten, 
Pflanzenarten, artenschutzrechtlichen Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen; vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen für Fledermäuse, 
Mehl- und Rauchschwalbe (Artenschutz) 

- Baugrunderkundung (Boden- und  Baugrundbe-
schaffenheit)  

- Wasserhaushaltsbilanz gem. DWA-M 102-4 sowie 
Entwässerungsplanung (Wasserwirtschaft/ Nieder-
schlagsentwässerung, Hydrologie) 

- Schalltechnisches Gutachten (Verkehrslärm- und 
Gewerbelärmimmissionen) 

- Verkehrsuntersuchung (Verkehr) 
- Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 

mit den Themen: 
o Abfallwirtschaft, 
o Artenschutz (Inanspruchnahme von Ha-

bitat-Strukturen; Vermeidungs- und 
CEF-Maßnahmen für Fledermäuse, 
Rauch- und Mehlschwalbe), 

o Baukultur, 
o Baugrund und Bodenschutz, 
o Bau- und Bodendenkmalschutz, 
o Biodiversität, 
o Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung; Aus-

gleich der Eingriffe in Natur und Land-
schaft, 

o Gewässer und Gewässerschutz, 
o Immissionsschutz (Schallimmissionen, 

Luftschadstoffe), 
o Klimaschutz (Auswirkungen auf das 

Mikroklima, CO2-Emissionen, Flächen-
versiegelung), 

o Naturschutz und Landschaftspflege, 
o Orts- und Landschaftsbild, 
o Wasserwirtschaft (Niederschlags- und 

Schmutzwasserentwässerung) 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage vor-
genommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem im Internet einsehbaren Entwurf 
können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abge-
geben werden. Sie sollen in elektronischer Form per E-Mail 
an bauleitplanung@detmold.de abgegeben werden. 
 
Bei Bedarf können die Stellungnahmen während der Dauer 
der Veröffentlichungsfrist auch 

- schriftlich an die Stadt Detmold, Fachbereich Stadt-
entwicklung, 32754 Detmold gerichtet werden oder  

- zur Niederschrift im Ferdinand-Brune-Haus, Ro-
sental 21, 1. Etage, Hintergebäude, Zimmer 128, 
vorgebracht werden. 



 KREISBLATT –   AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  929 
 

 

 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 03.09.2025 über die Plangebietsände-
rung und den Entwurf des  
 
Bebauungsplanes  19-25 „Pferdewiese“ (ehem. 19-12 
   „Am Heidenbach/ Küsterweg, 3. Ände-
   rung) 
Ortsteil:   Heidenoldendorf  
Plangebiet:  Beidseits der Hiddeser Straße,  
   westlich der Bielefelder Straße,  
   östlich des Küsterweges 
 
und diesen im Internet zu veröffentlichen wird hiermit gemäß 
§ 2 (1) i.V.m. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Detmold, 04.09.2025 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
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Bebauungsplan  19-25 „Pferdewiese“ (ehem. 19-12 „Am Heidenbach/ Küsterweg, 3. Änderung) 
Ortsteil:   Heidenoldendorf  
Plangebiet:  Beidseits der Hiddeser Straße, westlich der Bielefelder Straße, östlich des Küsterweges 

Kr.Bl.Lippe 02.10.2025 
 
 
 
 
 
 
 


